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RS OGH 1975/12/3 4ZR114/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.12.1975

Norm

VersVG §1

Rechtssatz

Eine Deckungszusage bleibt dann wirkungslos, wenn die Beteiligten davon ausgehen, daß der begehrte

Versicherungsschutz bereits auf Grund eines abgeschlossenen Vertrages besteht, oder wenn von einer zur

Herabminderung des Versicherungsschutzes beantragten Vertragsänderung eine Deckungszusage über

Versicherungsschutz abgegeben wird, der ohnehin auf Grund des abgeschlossenen und noch nicht abgeänderten

Versicherungsvertrages besteht.
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